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U N I V E R S A L I A ,  
So Zhre Czaarische Majestät in dem Her-

tzogthum Liess-Land publidmi lassen. 
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Petrus L von Gottes Gnaden Ezaar in Moscau / deß ganyen 
groß-klein und weiĵ en Ruß-Lands selbst Erhalter/ wie auch 
vielen andern Ost- West- uud Nördlichen Herrschafften und Lan-

dem / Vatterlich -und Groß- Vattcrlicher Erb- Herr/ Authocrator & Im­
perator &c. Fügeil H sentit allen lind jeden / denen hieran gelegen / insonder­
heit aber allen unsern hohen und niedrigen Kriegs - Befehlhabern / wie auch 
allen gemeinen Soldaten zu Pferd und Fuß bey unserer Armee îngleichen 
denen/ welche denenselben folgen/ oder dabey sonstensich befinden möch-
ten/ zuwissen: 

Hb Wir gleich nunmehro durch den Beystand deß Allerhöchsten Uns 
mit unfern Armeen in dasHertzogthum Liejf-Lalld gesetzet haben/m dem wah-
ren und festen Vorsatz / selbiges als eine der Cron Pohlen mit gutem und der 
Welt-bekannreli Rechte gehörige / von der Cron Schweden aber / durch 
pure Gewalt und Unrecht davon abgerissene Provintz/ wiederum/ der nut 
Jhro Königl. Majestät von Pohlen vorlangst errichteten und vor jetzo wie-
der erneuerten Allianz zur getreuenFolge/ an die Cron Pohlen zubringen. 
So gehet doch bey gegenwärtiger Expedition unter Absehen dahin/ nieman-
den / er sey von der Ritterschaffr und Adel / Städten/ Bürgern/ oder übrigen 
Einwohnern deß Landes / an Leib/Leben/ Haab oder Gut / einigen Scha-
den mit Willen zufügen;u lassen / sondern esist vielmehr unsere einyige und 
hertzliche Sorge / daß alle und jede Einwohner beregtenHertzogthums iteff-
land aufs möglichste conservircs/ und bey jetzigenl'r üblen von aller Unge» 
legenheit / die sonst der Krieg nach sich zu ziehen pfleget / befreyet seyn mögen. 
Dahero wollen Wir die sämmtlichen Einwohner dieser Provintz / sie mögen 
senn auS Rirterschafft/ Priester /^Bürger oder Bauern / unt> was Condi-
tion oder Gewerb sie jonst seyn/ öder auswas Weise sich darum aushalten 
möchten / nicht allein vor ihre Person / sondern attrb ihr, fytmtiUtu 
und Hof/ Haab und Güter/und was ihnen zugehöret/ hiemit uiuer Unsere 
allergnadigste Ezaarische protection und Schul; auf - und annehmen/ berge* 
ftalt / daß niemand von unsern Armeen / sammt denen lo sich dabey befinden/ 
bey Leib-und Lebens» Straff beregten diesen Einwohnern/ weder vor ihre 
Per ohn /noch was ihnen zugehörig / ichtwas Leydes oder Gewalt/es sey 
sogroß oder gering als es wolle / zufügen / oder zufügen zu lassen / sondern 
Vielmehr dieselbe in guter Rlche und Fried bey den ihrigen erhalten »olle Al­
lermassel; alle dieiemge/ welche diesem unsern Gebo«/ auf einige Weise zu-

' wider 

jvitvMen/ als Verketzere unserer Majestät /  alsofott durch einen Sum­
marischeil Proceß-und Stand-Recht geurtheilet/ auch also fort auf der 
Stelle/-ohne einige Appellation und Provocation exe<^uiret werden sol­
len. Und damit dieser unserer allergnadigsten Intention unt so viel besser 
nachgelebet werden möge; So befehlen Wir demnach Unserm Gen. Feld-
Marschällen und andern Befehlshabern unserer Armeen / daß sie nicht nur 
denen Einwohnern dieses Heryoglhums Lieff-Lands/ Kriegs-Gebrauchen 
nach / und wie solches von Jhro Königl. Majcst. in Pohlen Anno 1700. 
geschehen ist / auf einlanamd - aebül>rendes Ansuchen Salve Garde oder 
Schutz - Brieffe ertheilen / sondern auch diese un-ere Verordnung bey allen 
wlseril Arrneell publiciren/jedern voll Unsern Officirern/sowohl ben der Ge­
neralität als auch Regimentern/ und zwar jedem Capitain ein Exenwlar 
dieses Edicts zustellen/ und dahin sehen sollen / daß insonderheit krbeit 
Compagnien alle Wochen wenigstens einmal selbiges verlesen/ und also 
tiricte obier vires werden möge. Dahingegenlebetl Wir auch deß aller-
gnädigsten Vertrauens / es werde ein jeder von sothanen Einwohnern/ sich 
aller offent-und heimlichen Feindseligkeit in alleweg und Weise enthalten/ 
und sich keiner derselben in armis oder als ein Spion/ Verrather / Unge-
treuer und Widerspenstiger betrettcll /soildern sich vielmehr jederzeit in seiner 
Hauß - und Feld - Arbeit / als ein der Cron Pohlen zugehöriger Valäl und 
Unterthan/getreu / friedlich und geruhig finden lassen/ damit er sich dieses 
Unsers Schutzes und allergnädigsten Protection wurcklich zu erfreuen ha­
be / nicht aber sich selbsten dessen verlustig machen / und ihme eine h arte und 
mehr als verdiente Leib - und Lebens-Swaffe aufdenHalß ziehen inöge. Fer­
ner sind Wir auch der hertzlichen und umnteressirfcn Meynung / und unver­
fälschten Willens der Croil Pohlen zu Nutz und Liebe/ dem Herhogrhum 
jieff-Laild aber/ zu Wiederbringung ihres Flors/Wachsthum und Wohl-
fahrt/ den Handel uttd Wandel / sowohl für die einheimische Bürger der 
jiefiändischen Stadrc/ als auch für die beilachbahrte und entlegene fremde 
in diesem Hcrtzogthum trafiquirendeKcuiff: Leute unt) Negotianten/siemo-
geil der £)rthcn das Burger- Recht gewomteil haben / oder sich nur als 
Fremdlinge aufhalten / retabliren zu helffeit. Damtenhcr o Wir nicht al-
lein alle und jede Einheimische und Außläudische vor ihre Personen/ sondern 
auch alle ihre Schiffe und Effecten / so lang biß die Cron Pohlen dieses Her-
^ogfhum ihrem Reiche wieder mcorporiren/ und selbst beschützen (an/ in 
unsekn Schutz nehmen/ und ihnen Freyheit geben wollen / auch in wehren-
dem dle,en Krieg ihre dommercien und Gewerbe / sicher/ srev und uilge-
hil̂ dcrt / zu Wasser und Land/ ohne einige Beschwerde/Auflage / Neuerung/ 
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